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STADT BIBERACH AN DER RISS  
 

3. Satzung zur Änderung 
der Satzung der Stadt Biberach an der Riß über die Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) 
vom 20. Februar 2006 

 
 
Aufgrund der §§ 2, 26 Abs. 1 S. 3, 34, 38 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 31 Abs. 2 und § 38 Abs. 4 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Biberach an der Riß am 27.09.2021 
folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Biberach an der Riß über die Erhe-
bung von Erschließungsbeiträgen beschlossen: 
 

 

Artikel 1 
Änderungen 

 
 
§ 2 Umfang der Erschließungsanlagen wird wie folgt geändert: 
 
Absatz 1 erhält folgende Neufassung: 
 
(1) Beitragsfähig sind die Erschließungskosten 
 

1. für Anbaustraßen in 

 bis zu einer Breite von 

1.1 Kleingartengebieten und Wochenendhausgebieten 6 m; 

1.2 Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten 10 m, 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 7 m; 

1.3 Dorfgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, 
dörflichen Wohngebieten und Mischgebieten 

 

14 m, 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 8 m; 

1.4 urbanen Gebieten, Kerngebieten, Gewerbegebieten und anderen als den 
in Nrn. 1.1 und 1.2 genannten Sondergebieten 

 

18 m, 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m; 

1.5 Industriegebieten 20 m, 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 14,5 m; 

2. für Wohnwege bis zu einer Breite von 5 m. 

 
 
Absatz 4 erhält folgende Neufassung: 
 
(4) Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten Kos-
ten für 
1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an sol-

chen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen, 
2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Einrich-

tungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege 
und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze durch Einmündungen o-
der Kreuzungen unter Einschluss von Kreisverkehren, auch wenn die Kreisverkehrsanla-
gen selbstständige Verkehrsanlagen darstellen, 

3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten, 
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5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschlie-
ßungsanlagen verursacht werden, 

6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maß-
gebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung; 

7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen. 
Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen nach Satz 1 Nr. 1 
gehört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 und 
des § 58 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 des Bau-
gesetzbuchs. Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Ge-
meinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der 
Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der an-
schließenden freien Strecken hinausgehen. 
 
 
§ 10 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Höhe der baulichen Anlagen festsetzt erhält folgende Neufassung: 
 
(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung weder durch die Zahl der 
Vollgeschosse noch durch eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen 
in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das festge-
setzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
 
1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 

allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und beson-
dere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), dörfliche Wohnge-
biete (MDW), urbane Gebiete (MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industrie-
gebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommas-
tellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
 
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung weder durch die Zahl der 
Vollgeschosse noch durch eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen 
in Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand 
mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 
baulichen Anlage geteilt durch 
 
1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 

allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und beson-
dere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), dörfliche Wohnge-
biete (MDW), urbane Gebiete (MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industrie-
gebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommas-
tellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
 
(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anla-
gen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
 
(4) Weist der Bebauungsplan sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe 
der baulichen Anlage aus, so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl 
umzurechnen. 
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§ 14 Mehrfach erschlossene Grundstücke wird wie folgt geändert: 
 
Absatz 1 erhält folgende Neufassung: 
 
(1) Für Grundstücke, die durch weitere Anbaustraßen (ausgenommen Ortsdurchfahrten von 
Kreis-, Landes-, Bundesstraßen) erschlossen werden (z.B. Eckgrundstücke, Grundstücke zwi-
schen zwei Anbaustraßen), wird die nach den §§ 6 bis 13 ermittelte Nutzungsfläche des 
Grundstücks bei einer Erschließung durch zwei Anbaustraßen zur Hälfte, durch drei An-
baustraßen zu einem Drittel, durch vier und mehr Anbaustraßen mit dem entsprechend ermit-
telten Bruchteil zugrunde gelegt. Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet; Nachkom-
mastellen werden ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastel-
len, die kleiner als 0,5 sind, werden auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Biberach, den 27.09.2021 
 
 
 
Zeidler 
Oberbürgermeister 


